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Gesamte Rechtsvorschrift für KWK-Gesetz, Fassung vom 07.04.2023 

Langtitel 
Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung neu erlassen werden 
(KWK-Gesetz) 
StF: BGBl. I Nr. 111/2008 (NR: GP XXIII RV 554 AB 644 S. 65. BR: AB 7988 S. 759.) 
[CELEX-Nr.: 32003L0054. 32004L0008] 

Änderung 
BGBl. I Nr. 13/2009 (K über Idat) 
BGBl. I Nr. 72/2014 (NR: GP XXV RV 182 AB 205 S. 36. BR: 9204 AB 9222 S. 832.) 
[CELEX-Nr.: 32009L0028, 32009L0072, 32012L0027] 
BGBl. I Nr. 27/2015 (K über Idat) 
BGBl. I Nr. 24/2020 (NR: GP XXVII IA 403/A AB 116 S. 22. BR: AB 10292 S. 905.) 
BGBl. I Nr. 12/2021 (NR: GP XXVII RV 476 AB 594 S. 69. BR: AB 10509 S. 916.) 

Text 

Teil 1 
Grundsätze 

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 

sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 
B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können in 
unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden. 

Geltungsbereich 
§ 2. Gegenstand dieses Gesetzes ist die Förderung neuer hocheffizienter KWK-Anlagen durch 

Investitionszuschüsse, soweit diese Anlagen nicht bereits durch andere staatliche Mittel gefördert werden. 
Umsetzung von Unionsrecht 

§ 3. Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1; 
 2. Richtlinie 2009/28/EG zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung 

und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 
vom 05.06.2009 S. 16; 

 3. Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 
Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55. 

Ziele 
§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, durch die Förderung der Errichtung neuer hocheffizienter oder 

der Erneuerung von hocheffizienten KWK-Anlagen einen Beitrag zur ressourcenschonenden Erzeugung 
von elektrischer Energie und Wärme zu leisten. 

Begriffsbestimmungen 
§ 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „bestehende KWK-Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung“ jene Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, für die vor dem Inkrafttreten der KWK-Gesetz-Novelle 2014, BGBl. I 
Nr. 72/2014, die für die Errichtung notwendigen Genehmigungen erteilt wurden; 

 2. „Endverbraucher“ jede juristische oder natürliche Person oder eingetragene Personengesellschaft, 
die Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft, mit Ausnahme der Pumpspeicherkraftwerke; 
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 3. „hocheffizienter KWK-Strom“ jene Menge elektrischer Energie, die in einem KWK-Prozess 
erzeugt wird, welcher den in § 8 Abs. 2 festgelegten Kriterien entspricht; 

 4. „KWK-Anlagen („Kraftwärmekopplungsanlagen“)“ Anlagen zur Erzeugung von elektrischer 
Energie, in denen aus Primärenergieträgern gleichzeitig elektrische Energie und Nutzwärme 
erzeugt wird; 

 5. „KWK-Energie“ elektrische Energie, die unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt 
bei der Erzeugung von Nutzwärme hergestellt wird; 

 6. „neue KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, deren Baubeginn nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erfolgt; 

 7. „öffentliche Fernwärmeversorgung“ die entgeltliche Abgabe von Nutzwärme für Raumheizung 
und Warmwasser über ein Leitungsnetz in einem bestimmten Gebiet zu Allgemeinen 
Bedingungen an eine Mehrzahl von Kunden; 

 8. „erneuerte KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, bei denen der Baubeginn für die Erneuerung 
nach dem Inkrafttreten der KWK-Gesetz-Novelle 2014, BGBl. I Nr. 72/2014, erfolgt und deren 
Kosten der Erneuerung mindestens 50% der Kosten einer Neuinvestition der Gesamtanlage 
(inklusive Baukörper, exklusive Grundstückskosten) betragen; dies gilt auch für thermische 
Kraftwerksanlagen, denen Anlagenteile zur Auskopplung von Wärme neu hinzugefügt werden. 

(2) Im Übrigen gelten die Definitionen des Ökostromgesetzes 2012 (ÖSG 2012) sowie des 
Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010). 

(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei der 
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden. 

Herkunftsnachweise 
§ 6. Die Anerkennung der Herkunftsnachweise sowie die Überwachung sind in den aufgrund der 

grundsatzgesetzlichen Regelungen gemäß § 71 ElWOG 2010 erlassenen Landesgesetzen geregelt. 
Berechnung der hocheffizienten KWK-Energie 

§ 8. (1) Die Förderung bestehender, neuer oder erneuerter KWK-Anlagen ist nur zulässig, wenn die 
Effizienzkriterien gemäß Abs. 2 erfüllt werden. 

(2) Eine im Vergleich zu modernen kalorischen Kraftwerksanlagen ohne Wärmenutzung wesentliche 
Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes von KWK-Anlagen liegt dann vor, wenn im 
Betrachtungszeitraum folgende Relation für die Anlage erfüllt ist: 

2/3*W/B + E/B ≥ 0,6 
W = Wärmemenge (kWh), die an das öffentliche Fernwärmenetz abgegeben oder als Prozesswärme 

wirtschaftlich genutzt wird 
B = Gesamter Brennstoffeinsatz in kWh 
E = Elektrische Energie (kWh), die an das öffentliche Elektrizitätsnetz abgegeben oder an der 

Generatorklemme gemessen wird. 
Die Berechnung des Effizienzkriteriums hat auf monatlicher Basis pro Anlage oder pro Betreiber zu 
erfolgen. Auf ein Gesamtoptimum hinsichtlich Treibhausgasminderungen ist Bedacht zu nehmen. 

(3) bis (12) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 72/2014) 
Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen 

§ 9. (1) Die Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen erfolgt durch die 
Abwicklungsstelle für die Gewährung von Investitionszuschüssen (§ 29 ÖSG 2012). Im Rahmen der 
Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 30 ÖSG 2012 sind auch Regelungen 
über die Gewährung von Investitionszuschüssen nach diesem Bundesgesetz zu erlassen. 

(2) Die Beratung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bei der 
Entscheidung zur Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 7 obliegt dem Energiebeirat (§ 20 
Energie-Control-Gesetz). 
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Teil 3 
Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmungen 
§ 11. (1) Die zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes anhängigen Verfahren sind 

nach den Bestimmungen des Ökostromgesetzes, BGBl. I Nr. 149/2002, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2008, weiterzuführen. 

(2) Der gemäß § 13c Abs. 1 ÖSG, BGBl. I Nr. 149/2002, abgeschlossene Vertrag mit der 
Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse wird durch dieses Bundesgesetz nicht in seiner Gültigkeit 
berührt und ist hinsichtlich der Aufgaben der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse gemäß § 7 und 
§ 10 anzupassen. 

(3) Soweit Kontingente gemäß § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2008 nicht in 
Anspruch genommen wurden, sind diese Restbeträge zur Dotierung der Investitionszuschüsse gemäß § 7 
in der Fassung der KWK-Novelle 2014, BGBl. I Nr. 72/2014, zusätzlich heranzuziehen. 

(4) Bei Anlagen, die gemäß § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2009 eine 
Zusicherung des Investitionszuschusses erhalten haben, gilt der Antrag auf Investitionszuschuss als 
zurückgezogen und die Zusicherung des Investitionszuschusses als verfallen, wenn die Anlage nicht 
innerhalb von vier Jahren nach Zusicherung des Investitionszuschusses durch den Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in Betrieb genommen wird. Diese Frist kann von der 
Abwicklungsstelle für die Gewährung von Investitionszuschüssen einmal um weitere zwei Jahre 
verlängert werden, wenn besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. Die Inbetriebnahme ist 
durch eine Bestätigung des Netzbetreibers der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse 
nachzuweisen. 

Schlussbestimmungen 
§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder 

gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(2) Betreiber von anerkannten Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger sind zur Ausgabe von 
handelbaren Zertifikaten berechtigt, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat, EWR-Vertragsstaat oder in 
einem Drittstaat Verwendung finden können. 

Sonderregelung im Zusammenhang mit COVID-19 
§ 12a. (1) Eine am 16. März 2020 laufende Frist nach § 7 Abs. 6, die in weniger als einem Jahr 

endet, wird um 6 Monate verlängert. 
(2) Eine am 3. November 2020 laufende Frist nach § 7 Abs. 6, die in weniger als einem Jahr endet, 

wird um 6 Monate verlängert. 
Inkrafttretensbestimmungen 

§ 13. (Verfassungsbestimmung) (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten, mit 
Ausnahme der im Abs. 2 angeführten Bestimmung, nach Genehmigung oder Nichtuntersagung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV in Kraft. Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit hat diesen Zeitpunkt im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Die Bestimmungen der KWK-Novelle 2014, BGBl. I Nr. 72/2014, treten, mit dem nach Ablauf 
einer dreimonatigen Frist, beginnend mit der jeweiligen Genehmigung oder Nichtuntersagung durch die 
Europäische Kommission gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV, folgenden Monatsersten in Kraft. Der 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat den Zeitpunkt des Inkrafttretens im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(3) § 1 und § 11 Abs. 4 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
(4) § 7 und § 10 treten mit 31. Dezember 2020 außer Kraft. § 7 ist auf Förderungen, die bis zum 

31. Dezember 2020 gewährt werden, weiterhin anwendbar. 
(5) Das Inhaltsverzeichnis (Anm.: das KWK-Gesetz hat keines), § 1 samt Überschrift und § 13 Abs. 4 

zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020, treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

(6) § 1 samt Überschrift und § 12a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2021, 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Vollziehung 
§ 14. (1) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1 und § 13 ist die Bundesregierung 

betraut. 


